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TECHNISCHE UNIVERSITAT ILMENAU

Satzung der Studierendenschaft

der Technischen Universitat iImenau

Die Studierendenschaft der Technischen Universitdt llmenau (TU llmenau) beschlie3t
durch die Urabstimmung vom 25. bis 27. Mai 2009 gemaB3 § 73 Abs. 2 des Thiringer
Hochschulgesetzes (ThirHG) vom 21. Dezember 2006 (GVBI. S. 601), zuletzt gedandert
durch Art. 15 des Gesetzes vom 20. Marz 2009 (GVBI. S. 238), die folgende Satzung der
Studierendenschaft der Technischen Universitat liImenau. Der Rektor hat die Satzung am
8. Marz 2011 genehmigt.

Praambel

Der Studierendenrat (StuRa) und die Fachschaftsrate sind die Interessenvertretungen der
Studierenden und der Fachschaften gegenuber der Hochschulleitung und allen sonstigen
Institutionen und Organisationen. Sie vertreten die Belange aller Studierenden unabhan-
gig ihrer politischen und religiésen Haltung sowie ihrer nationalen Zugehorigkeit. Der
StuRa und die Fachschaftsrate sind nicht parteipolitisch tatig. Sie kénnen jedoch z. B. mit
Parteien zusammenarbeiten, wenn es der Wahrnehmung studentischer Interessen dient
und nicht gegen die Prinzipien dieser Satzung verst6Bt. Die Studierendenschaft der TU
llmenau bekennt sich zum Recht eines jeden Menschen auf freien und gleichen Zugang
zu Bildung. Insbesondere unterstutzt sie den Sozialpakt der Vereinten Nationen, der
grundsatzlich ein geblUhrenfreies Studium fordert.

Abschnitt | - Studierendenschaft
Begriffsbestimmung und Aufgaben

§ 1 Begriffsbestimmung

(1) Nach § 72 Abs. 1 ThirHG bilden alle an der TU llmenau immatrikulierten Studieren-
den die Studierendenschaft. Die Studierendenschaft ist eine rechtsfahige Teilkdrperschaft
der TU llmenau.

(2) Nach § 72 Abs. 2 TharHG verwaltet die Studierendenschaft ihre Angelegenheiten im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen selbst. Die Studierendenschaft untersteht der
Rechtsaufsicht des Hochschulleiters bzw. der Hochschulleiterin der TU limenau.

(3) Die Studierendenschaft gliedert sich in Fachschaften. Alle eingeschriebenen Studie-
renden einer Fakultat bilden die Fachschaft. Den Fachschaften kommt keine Rechtsfahig-
keit zu.
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§ 2 Aufgaben der Studierendenschaft
(1) Die Studierendenschaft hat folgende Aufgaben:

1. Vertretung der Gesamtheit der Studierenden der TU limenau im Rahmen der gesetz-
lichen Bestimmungen

2. Wahrnehmung hochschulpolitischer Belange der Studierenden

3. Wahrnehmung der fachlichen, sozialen und kulturellen Belange der Studierenden

4. Forderung der politischen Bildung und des staatsbirgerlichen Verantwortungs-
bewusstseins der Studierenden

5. Forderung des freiwilligen Studierendensports in Zusammenarbeit mit der Hoch-
Schule

6. Pflege der Uberregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen

(2) Zur Erfallung ihrer Aufgaben hat die Studierendenschaft das Recht, z. B. mit Studie-
rendenschaften anderer Hochschulen, Vereinen und Parteien zusammenzuarbeiten.

Demokratische Mitbestimmungsrechte

§ 3 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Jedes Mitglied der Studierendenschaft besitzt das aktive und passive Wahlrecht zum
StuRa und zum Fachschaftsrat seiner jeweiligen Fakultat. Diese Satzung sowie ihre Er-
ganzungsordnungen sind fur die Mitglieder der Studierendenschaft verbindlich.

(2) Jedes Mitglied der Studierendenschaft hat das Recht

1. Urabstimmungen und Vollversammlungen der Studierendenschaft entsprechend
dieser Satzung zu beantragen.

2. schriftliche Anfragen und Antrage an den StuRa und die Organe seiner Fachschaft
zu richten.

3. den StuRa und die Fachschaftsrate bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu
unterstutzen.

4. Jedes Mitglied der Studierendenschaft hat die Pflicht zur Zahlung des Semester-
beitrags nach der jeweils glltigen Beitragsordnung.

§ 4 Urabstimmung

(1) In der Urabstimmung Ubt die Studierendenschaft ihre oberste beschlussfassende
Funktion aus. Sie dient der Beschlussfassung zu grundsatzlichen Angelegenheiten, die zu
den Aufgaben der Studierendenschaft gehdéren, insbesondere der Beschluss Uber die
Satzung der Studierendenschaft und die Festsetzung der Hohe des Semesterbeitrages.
Die Ergebnisse der Urabstimmung sind fur alle Organe der Studierendenschaft bindend
und verpflichten sie zu deren Umsetzung.

(2) Eine Urabstimmung wird durchgefihrt

1. auf Beschluss der Vollversammlung mit Zweidrittelmehrheit,
2. auf Beschluss des StuRas mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder,
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3. auf Antrag der Mehrheit der Fachschaftsrate, der jeweils mit Zweidrittelmehrheit
der Mitglieder beschlossen worden sein muss,

4. auf schriftlichen Antrag durch Unterschriften von 5 v. H. der Mitglieder der
Studierendenschaft.

(3) Die Urabstimmung wird in der Vorlesungszeit innerhalb von vier Wochen nach dem
gemalB Abs. 2 erforderlichen Beschluss oder Antrag durchgefihrt. Der Ablauf der Frist
wird durch die vorlesungsfreie Zeit einschlieBlich der Prifungszeit gehemmt. Die Ab-
stimmung ist allgemein, gleich, unmittelbar, geheim und frei. Die einfache Mehrheit der
abgegebenen Stimmen entscheidet.

(4) Die Urabstimmung muss mindestens zwei Wochen vor ihrer Durchfiihrung unter ge-
nauer Benennung des Abstimmungsgegenstandes 6ffentlich bekannt gemacht werden.
Die Organisation der Urabstimmung, insbesondere die Wahl der Verfahrensweise, liegt
beim StuRa.

(5) Das Ergebnis der Urabstimmung ist unverziglich nach seiner Feststellung bekannt zu
machen.

Abschnitt Il - Organe der Studierendenschaft
Ubersicht

§ 5 Organe der Studierendenschaft und der Fachschaften
(1) Die Organe der Studierendenschaft sind

1. die Vollversammlung,
2. der Gewahltenkonvent und
3. der Studierendenrat (StuRa).

(2) Die Organe der Fachschaften sind

1. die Fachschaftsvollversammlungen und
2. die Fachschaftsrate.

Vollversammlung

§ 6 Vollversammlung

(1) Die Vollversammlung dient der Information der Studierendenschaft Uber die Arbeit
des StuRas. Sie berat Fragen, die die Studierendenschaft als Ganzes betreffen, kann Emp-
fehlungen an den StuRa geben, die Durchfiihrung einer Urabstimmung beschlieBen und
Einspruch gegen Beschlisse des StuRas einlegen. Die Vollversammlung tragt zur Mei-
nungsbildung der Studierendenschaft bei. Jedes Mitglied der Studierendenschaft ist in
der Vollversammlung rede-, Antrags- und stimmberechtigt.

(2) Die Vollversammlung wird durch den StuRa einberufen
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1. auf Beschluss des StuRas mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder,

2. auf Antrag der Mehrheit der Fachschaftsrate, der jeweils mit Zweidrittelmehrheit
der Mitglieder beschlossen worden sein muss oder

3. auf schriftlichen Antrag durch Unterschriften von 5 v. H. der Mitglieder der
Studierendenschaft.

(3) Die Einberufung einer Vollversammlung ist unverziiglich bekannt zu machen. Die The-
men, zu denen die Studierendenschaft beschlieBen soll, sind ebenfalls zu veréffentlichen.
Dem StuRa obliegt die Organisation und Durchfihrung der Vollversammlung.

(4) Die Vollversammlung muss innerhalb von 2 Wochen in der Vorlesungszeit nach dem
Beschluss oder der Antragsstellung durchgefiihrt werden. § 4 Abs. 3 Satz 2 gilt entspre-
chend.

(5) Beschlisse der Vollversammlung sind bindend, wenn mindestens 10 v. H. der Mit-
glieder der Studierendenschaft an der Abstimmung teilgenommen haben und eine
Zweidrittelmehrheit zugestimmt hat.

Gewahltenkonvent und Kommunikationsbeauftragte

§ 7 Gewahltenkonvent

(1) Der Gewahltenkonvent wird aus dem studentischen Konsul bzw. der studentischen
Konsulin und den studentischen Mitgliedern des StuRas, der Fakultatsrate, der Fach-
schaftsrate, des Gleichstellungsrats, des Senats sowie der standigen Senatsausschisse
gebildet. Jede Person hat eine Stimme.

(2) Der Gewahltenkonvent hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Wahl der studentischen Senatsmitglieder;

2. Erstellung einer Vorschlagsliste fiir die Wahl der studentischen Konsulin bzw. des
studentischen Konsuls;

3. Wahl der Schiedskommission;

4. Unterstltzung der studentischen Senatsmitglieder bei der Findung der studentischen
Senatsausschussmitglieder;

5. Sicherung des Informationsflusses unter den studentischen Gremienmitgliedern.

(3) Alle in Abs. 1 nicht benannten gewahlten Studierenden sind beratende Mitglieder des
Gewahltenkonvents.

(4) Die Versammlungen des Gewahltenkonvents finden in der Vorlesungszeit mindestens
einmal im Monat statt. Jede bzw. jeder Kommunikationsbeauftragte nach § 8 dieser Sat-
zung hat die Pflicht, im Gewahltenkonvent Uber die Arbeit des Gremiums zu berichten,
dem er oder sie angehort. Kann der bzw. die Kommunikationsbeauftragte an einer Sit-
zung des Gewahltenkonvents nicht teilnehmen, so hat er bzw. sie eine geeignete Vertre-
terin bzw. einen geeigneten Vertreter zu bestimmen.
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(5) Der Gewahltenkonvent ist beschlussfahig, wenn mindestens 15 stimmberechtigte
Mitglieder anwesend sind. Er entscheidet mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen
Stimmen.

§ 8 Kommunikationsbeauftragte

(1) Die studentischen Mitglieder des Senats, der standigen Senatsausschisse und der
Fakultatsrate bestimmen jeweils eine Person aus ihrer Mitte, die gegentiber anderen Gre-
mien sowie dem studentischen Konsul bzw. der studentischen Konsulin als Kontaktper-
son fungiert. Diese Personen berichten auf dem Gewahltenkonvent Uber ihre Arbeit und
informieren in dringenden Angelegenheiten andere betroffene Gremien sowie den Stu-
Ra.

(2) Kommunikationsbeauftragte nach Abs. 1 genieBen im StuRa Rede- und Antragsrecht.
Sie erhalten dadurch nicht den Status eines StuRa-Mitgliedes.

(3) Alle in Abs. 1 nicht benannten gewahlten Studierenden muissen den studentischen
Mitgliedern ihres einsetzenden Gremiums und der studentischen Konsulin bzw. dem
studentischen Konsul Uber ihre Arbeit Bericht erstatten. Auch sie bestimmen zu diesem
Zweck eine verantwortliche Person aus ihrer Mitte.

Studierendenrat

§ 9 Studierendenrat
(1) Der Studierendenrat (StuRa) ist das Handlungsorgan der Studierendenschaft. Er ver-
tritt die Studierendenschaft gerichtlich und auBergerichtlich.

(2) Ungeachtet der Aufgaben nach § 2 dieser Satzung hat der StuRa folgende Aufgaben:

1. Beschlussfassung zur Erflllung der Aufgaben

2. Initilerung notwendiger Anderungen der Satzung und der Ergdnzungsordnungen

3. Beschluss des Haushaltsplans

4. Errichtung und Auflésung von Referaten sowie Wahl der entsprechenden Referenten

5. Beschlussfassung zur Entlastung der Referenten, insbesondere des Finanzreferenten
bzw. der Finanzreferentin

6. Wahl von Vertreterinnen und Vertretern der Studierendenschaft in andere, die
Interessen der Studierenden berthrende Organe und Einrichtungen, sofern dies
nicht durch andere Bestimmungen geregelt ist

7. Durchfiihrung von Urabstimmungen und Vollversammlungen, die gemaB § 6 Abs.
2 bzw. § 5 Abs. 2 beantragt bzw. beschlossen wurden

8. Umsetzung von Beschlissen der Urabstimmungen und Vollversammlungen

9. Wahl der studentischen Konsulin bzw. des studentischen Konsuls

(3) Zur wirksamen Vertretung bei operativen Rechtsgeschaften des Tagesgeschafts be-
darf es der Unterschrift eines Mitglieds des StuRas, welches vom StuRa zu diesem Zwe-
cke bevollmachtigt wurde. Bei Rechtsgeschaften von grundsatzlicher Bedeutung, ist zu-
satzlich ein vorheriger Beschluss des StuRa nétig. Dies gilt auch bei Rechtsgeschaften,
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aus denen keine finanziellen Verpflichtungen entstehen. Bei finanziellen Angelegenhei-
ten ist das Finanzreferat zwingend zu beteiligen. Fallt das Geschaft in den Bereich eines
anderen Referats, so ist auch dieses einzubeziehen.

(4) Der StuRa kann fur die Fihrung der Geschafte des StuRas einen weisungsgebunde-
nen Angestellten bzw. eine weisungsgebundene Angestellte einstellen. Diese Person darf
nicht Mitglied des StuRas sein. In diesem Fall kann eine fiir die Vertretung nach Abs. 3
notwendige Unterschrift vom Angestellten bzw. von der Angestellten stammen. Die
Aufgaben und Befugnisse des Angestellten bzw. der Angestellten regelt die Geschafts-
ordnung des StuRas in Verbindung mit dem zwischen StuRa und ihm bzw. ihr geschlos-
senen Arbeitsvertrag. Zur Einstellung und Entlassung eines Angestellten bzw. einer An-
gestellten bedarf es eines Beschlusses mit Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des StuRas.

(5) Der StuRa gibt sich eine Geschaftsordnung. Diese beschlieBt er mit Zweidrittelmehr-
heit seiner Mitglieder.

§ 10 Zusammensetzung

(1) Der StuRa besteht aus 16 direkt gewahlten Mitgliedern sowie einem Vertreter bzw.
einer Vertreterin eines jeden Fachschaftsrats, den bzw. die dieser aus seiner Mitte wabhilt.
Diese Mitglieder haben Rede-, Stimm- und Antragsrecht und arbeiten im StuRa gleichbe-
rechtigt mit.

(2) Die Mitgliedschaft im StuRa beginnt mit der konstituierenden Sitzung und endet

1. mit Ablauf der Amtszeit,

2. bei Auflésung des StuRas,

3. durch Niederlegen des Mandats oder

4. mit dem Ausscheiden aus der Studierendenschaft der TU Iimenau.

Fur ein nach Satz 1 Ziffer 3 oder 4 ausscheidendes Mitglied riickt die Kandidatin bzw.
der Kandidat mit der nachst niedrigerer Stimmenzahl nach. Stehen keine Kandidaten
und Kandidatinnen zum Nachrtcken zur Verfligung, verringert sich die Anzahl der Mit-
glieder des StuRas entsprechend.

(3) Ist es einem Mitglied des StuRas aus triftigem Grund fir einen Zeitraum von mehr als
einem Monat nicht mdglich, seinen Pflichten als Mitglied des StuRas nachzukommen, so
kann es fur diesen Zeitraum sein Mandat ruhen lassen. Der Antrag ist schriftlich beim
StuRa zu stellen und muss neben der Begrindung auch Anfangs- und Enddatum des
betroffenen Zeitraums enthalten. Die Anzahl der Mitglieder des StuRas verringert sich
wahrend der Ruhezeit entsprechend.

(4) Die Mitglieder des Gewahltenkonvents haben fur die Dauer ihrer Amtszeit Rede- und
Antragsrecht bei den Sitzungen des StuRas. Sie orientieren sich bei ihrer Arbeit an den
Beschliissen des StuRas.

(5) Der Angestellte bzw. die Angestellte des StuRas ist berechtigt und verpflichtet, mit
beratender Stimme bei allen Versammlungen des StuRas mitzuwirken, soweit nicht die
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eigene Person betroffen ist. Er bzw. sie genieBBt Rede- und Antragsrecht. Er bzw. sie ist in
seiner bzw. ihrer Arbeit an die Beschllisse des StuRas gebunden.

§ 11 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Die Mitglieder des StuRas sind die Vertreter bzw. Vertreterinnen aller Studierenden
der TU limenau.

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, ihre Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen zu
erfillen. Sie haben die Pflicht, an den Versammlungen des StuRas teilzunehmen und an
der Umsetzung der Beschliisse des StuRas mitzuwirken. Nach zweimalig unentschuldig-
tem Fehlen wird das entsprechende Mitglied nachdricklich aufgefordert, sein Amt ge-
wissenhafter wahrzunehmen. Bei dreimalig unentschuldigtem Fehlen wird dem Mitglied
empfohlen sein Amt niederzulegen.

(3) Die Mitglieder des StuRas haben das Recht, von den Referentinnen und Referenten
nach §13 Abs. 1 Auskinfte zu verlangen.

(4) Die Mitglieder des StuRas erteilen auf Anfrage aus der Studierendenschaft Auskunft
Uber ihre Tatigkeit.

(5) Sie haben das Recht, die ihnen bei der Erfiillung der Aufgaben des StuRas entstande-
nen Auslagen auf Antrag zurlickerstattet zu bekommen. Naheres regelt die Geschafts-
ordnung. Darliber hinaus besteht kein Anspruch auf Aufwandsentschadigungen oder
sonstige entgeltliche Gegenleistungen.

§ 12 Sitzungen

(1) Der StuRa tagt wahrend der Vorlesungszeit in der Regel einmal wochentlich. Die Fest-
legung des Wochentags und der Uhrzeit erfolgt durch Beschluss des StuRas und wird
umgehend bekannt gemacht.

(2) Der StuRa ist beschlussfahig, wenn mehr als die Halfte seiner Mitglieder anwesend
ist. Hat sich die Anzahl der Mitglieder aufgrund der Vorschriften aus § 10 Abs. 2 und 3
verringert, ist die verringerte Mitgliederzahl ausschlaggebend. Dies gilt auch fir alle an-
deren Mehrheitsregelungen dieser Satzung und der Erganzungsordnungen, welche sich
auf die Anzahl der Mitglieder des StuRas beziehen.

(3) Der StuRa beschlieBt mit der Mehrheit seiner anwesenden Mitglieder, soweit die Sat-
zung oder eine Erganzungsordnung der Studierendenschaft keine andere Regelung vor-
sieht. Antrage zu finanziellen Belangen werden mit der Mehrheit der Mitglieder des Stu-
Ras beschlossen.

§ 13 Referate und Arbeitsgemeinschaften

(1) Der StuRa bildet zur Erfullung seiner Aufgaben Referate. Diese widmen sich schwer-
punktmaBig Teilaspekten der Aufgabenwahrnehmung und dienen der inhaltlichen Arbeit
der Studierendenschaft. Uber Einrichtung und Auflésung eines Referats entscheidet der
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StuRa mit Zweidrittelmehrheit. Die Referate des StuRas sind in ihrer Tatigkeit an dessen
Beschliisse gebunden. Die Aufgaben, Zusammensetzung und Wahl des Referats Finanzen
(Haushaltsverantwortliche und Kassenverantwortliche) werden in der Finanzordnung ge-
regelt.

(2) Zur Koordinierung der Arbeit in dem jeweiligen Referat wahlt der StuRa eine Referats-
leiterin (Referentin) bzw. einen Referatsleiter (Referenten). Zur Unterstiitzung kénnen
weitere stellvertretende Referenten bzw. stellvertretende Referentinnen gewahlt werden.
Der Finanzreferent bzw. die Finanzreferentin sowie Referentinnen und Referenten, die
nicht Mitglieder im StuRa oder in einem Fachschaftsrat sind, werden vom StuRa mit
Zweidrittelmehrheit der Mitglieder gewahlt. Sonstige Referenten und Referentinnen
werden mit der Mehrheit der Mitglieder gewahlt. Referenten und Referentinnen, die
nicht Mitglieder des StuRas sind, nehmen mit beratender Stimme und antragsberechtigt
an den Sitzungen des StuRas teil. Sie missen Mitglieder der Studierendenschaft sein.
Satz 3 und 4 finden fir stellvertretende Referenten bzw. stellvertretende Referentinnen
entsprechend Anwendung.

(3) Eine Referentin bzw. ein Referent kann ihr bzw. sein Amt durch eigenen Ruicktritt von
der Referatsleitung niederlegen. Die Amtszeit aller Referenten und Referentinnen sowie
deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen endet mit der Amtszeit der StuRa-Mitglieder.
§14 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Ebenso kann er bzw. sie vom Amt entbunden wer-
den

1. durch Beschluss mit Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des StuRas,

2. durch Ausscheiden aus der Studierendenschaft,

3. durch Auflésung des Referats gemaB Abs. 1 Satz 3 oder

4. durch Wahl eines neuen Referenten bzw. einer neue Referentin gemafB3 Abs. 2.

Die Regelungen dieses Absatzes finden, mit Ausnahme von Ziff. 4, fur die stellvertreten-
den Referenten und stellvertretende Referentinnen entsprechend Anwendung.

(4) Das Amt der Referentin bzw. des Referenten sollte nicht langer als vier Wochen unbe-
setzt sein. Die Referatsleitungen bedirfen auf der konstituierten Sitzung des StuRas der
Bestatigung durch Beschluss.

(5) Zu bestimmten Themen und Projekten kann der StuRa Arbeitsgemeinschaften griin-
den. Diese haben die Pflicht, sich in der Offentlichkeit als “Arbeitsgemeinschaft des Stu-
dierendenrats” zu erkennen zu geben. Die Arbeitsgemeinschaften benennen dem StuRa
jeweils eine Kontaktperson. Dieser kann durch den StuRa eine Vertretungsvollmacht aus-
gesprochen werden. Die Arbeitsgemeinschaften erstatten dem StuRa regelmaBig Bericht
Uber den Stand ihrer Arbeit.

(6) Eine Arbeitsgemeinschaft wird aufgeldst
1. wenn die Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft fertiggestellt ist,

2. wenn sie keine aktiven Mitglieder mehr hat oder
3. auf Beschluss des StuRas.
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(7) Die Referate und Arbeitsgemeinschaften stehen allen interessierten Studierenden zur
Mitarbeit offen. Abweichend davon kénnen im Finanzreferat ausschlieBlich Mitglieder
des StuRas mitwirken. Alle Referate und Arbeitsgruppen werden vom StuRa im Rahmen
seiner Moglichkeiten unterstitzt.

§ 14 Auflésung
(1) Der StuRa lost sich auf

1. durch Beschluss mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder,
2. auf Grund des Ergebnisses einer Urabstimmung Uber die Auflésung oder
3. wenn die Anzahl der Mitglieder unter 11 gesunken ist.

(2) Nach der Auflésung ist unter Einhaltung aller in der Wahlordnung genannten Fristen
und Bedingungen umgehend eine Neuwahl durchzufihren. Bis zur Konstituierung des
neu gewahlten StuRas fuhrt der aufgeloste StuRa die Geschafte fort. Der neu gewahlte
StuRa ist bis zu den nachsten regularen Wahlen im Amt.

Fachschaft

§ 15 Fachschaftsvollversammlung
(1) Die Fachschaftsvollversammlung wird durch den Fachschaftsrat einberufen

1. auf Beschluss des Fachschaftsrats mit Zweidrittelmehrheit der Stimmen seiner
Mitglieder oder

2. auf schriftlichen Antrag durch Unterschriften von 5 v. H. der Mitglieder der
Fachschaft.

(2) § 6 Abs. 1, 3, 4 und 5 dieser Satzung gelten fur die Fachschaftsvollversammlung
sinngemaR.

§ 16 Errichtung des Fachschaftsrats
(1) 1. Der Fachschaftsrat (FSR) besteht aus 8 Mitgliedern.

(2) Finden sich nicht innerhalb der von der Wahlkommission gemaB Wahlordnung be-
schlossenen Fristen mindestens zwei Kandidierende fiir einen Fachschaftsrat, dann darf
die Wahlkommission den entsprechenden Fachschaftsrat nicht zur Wahl zulassen. Der
Fachschaftsrat gilt dann fur die zu wahlende Legislaturperiode als nicht existent.

(3) Besteht an einer Fakultat kein vollbesetzter Fachschaftsrat, so kann auf einer Fach-
schaftsvollversammlung mit einer Beteiligung von mindestens 10 v. H. der Mitglieder die
Entsendung weiterer Studierender in den Fachschaftsrat beschlossen werden, bis die
Hochstzahl nach Abs. 1 erreicht ist. Dieser Fachschaftsrat bleibt bis zu den nachsten re-
guldaren Wahlen der Studierendenschaft im Amt.

(4) Besteht an einer Fakultat kein Fachschaftsrat, so tbernimmt der StuRa dessen in § 23
genannten Befugnisse und Aufgaben.

10
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(5) Die Befugnisse der Fachschaftsrate gemaB § 4 Abs. 2 Nr. 3 und § 6 Abs. 2 Nr. 2 kén-
nen nur von Fachschaftsraten mit mehr als 4 Mitgliedern wahrgenommen werden. Sie
erléschen, wenn weniger als drei an der Universitat vorhandene Fachschaftsrate diese
Bedingung erfullen.

§ 17 Aufgaben des Fachschaftsrats

Die Fachschaftsrate haben ungeachtet § 2 dieser Satzung die Aufgabe, die spezifischen
Interessen der jeweiligen Fachschaften zu vertreten. Sie arbeiten eng mit dem StuRa zu-
sammen und werden von diesem materiell und finanziell unterstitzt. Die §§ 10 bis 12
und § 14 finden entsprechende Anwendung.

Wahlen und Offentlichkeit studentischer Gremien

§ 18 Wahlen

(1) Die Wahlen zum StuRa und den Fachschaftsraten finden in jedem Sommersemester
statt. Die Amtszeit betragt ein Jahr. Sie beginnt mit der Konstituierung und endet mit
der Konstituierung des neu gewahlten StuRas. Naheres regelt die Wahlordnung.

(2) Die studentische Konsulin bzw. der studentische Konsul wird im Wintersemester auf
Vorschlag des Gewahltenkonvents vom StuRa gewahlt. Sie bzw. er muss der Studieren-
denschaft angehdren. Die Amtszeit betragt ein Jahr und beginnt zum Sommersemester.
Eine einmalige Wiederwahl ist méglich. Naheres regelt die Wahlordnung.

§ 19 Offentlichkeit

(1) Die Versammlungen des StuRas und der Fachschaftsrate sind fir alle Mitglieder der
Studierendenschaft 6ffentlich. Die Méglichkeit des Ausschlusses der Offentlichkeit regelt
die Geschaftsordnung.

(2) Beschliisse und Mitteilungen der Organe der Studierendenschaft sowie Anderungen
ihrer Zusammensetzung nach § 10 Abs. 2 Nr. 3 und 4 sowie nach Abs. 3 werden durch
Aushange bekannt gegeben. Orte der Bekanntmachungen werden in der Geschaftsord-
nung des StuRas festgelegt.

Studentischer Konsul bzw. studentische Konsulin

§ 20 Studentischer Konsul bzw. studentische Konsulin

(1) Die studentische Konsulin bzw. der studentische Konsul koordiniert sowohl die In-
formationsflisse zwischen den studentischen Vertretern und Vertreterinnen in den Uni-
versitatsgremien als auch die Informationsflisse zwischen diesen und den Ubrigen Mit-
gliedergruppen der Universitatsgremien. Sie bzw. er ist eine zusatzliche Ansprechpartne-
rin bzw. ein zusatzlicher Ansprechpartner fir die Hochschulleitung bei studentischen
Angelegenheiten und vermittelt hierbei die Interessen sowie die Beschllsse der Studie-
rendenschaft. Der studentische Konsul bzw. die studentische Konsulin ist in allen univer-
sitaren Gremien mit studentischer Beteiligung beratendes Mitglied. Er bzw. sie soll an
Sitzungen diese Gremien, des StuRas und des Gewahltenkonvents teilnehmen.
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(2) Die Aufgaben der studentischen Konsulin bzw. des studentischen Konsuls sind in ei-
nem Aufgabenkatalog geregelt. Dieser wird vom StuRa im Benehmen mit der Hochschul-
leitung erarbeitet und beschlossen. Der Aufgabenkatalog ist mindestens einmal jahrlich
vor der Wahl des studentischen Konsuls bzw. der studentischen Konsulin zu tberarbei-
ten. Der Aufgabenkatalog ist eine verbindliche Aufzdhlung der Tatigkeiten und sollte
priorisiert aufgebaut sein. Der Umfang des Aufgabenkataloges sollte sich zeitlich an ei-
nem Vollzeitstudium orientieren, wobei alle Tatigkeiten des Konsuls mit entsprechendem
Aufwand bedacht werden sollen.

(3) Der studentische Konsul bzw. die studentische Konsulin ist an die Beschliisse der Or-
gane der Studierendenschaft gebunden. Er bzw. sie hat keine Entscheidungskompetenz
und darf eine AuBenvertretung nur im Einzelfall nach vorherigem Beschluss des StuRas
wahrnehmen.

Konferenz Thiiringer Studierendenschaften

§ 21 Delegierte der Studierendenschaft
(1) Delegierte der Studierendenschaft der TU llmenau in der Konferenz Thiringer Studie-
rendenschaften (KTS) werden durch den StuRa mit einfacher Mehrheit gewahlt.

(2) Sie mussen Mitglieder der Studierendenschaft der TU limenau sein. Sie sollen an den
Sitzungen des StuRas teilnehmen.

Abschnitt Il - Sonstiges
Finanzen

§ 22 Finanzierung der Studierendenschaft
Die Studierendenschaft finanziert sich aus

1. den Beitragen ihrer Mitglieder gemaf der Beitragsordnung,
2. Zuschussen o6ffentlicher Stellen und
3. aus Spenden.

§ 23 Beitrage

Entsprechend § 74 Abs. 1 ThirHG erhebt die Studierendenschaft von ihren Mitgliedern
Beitrage. Die HOhe des Semesterbeitrags kann nur durch Urabstimmung geandert wer-
den. Naheres regelt die Beitragsordnung, welche durch Urabstimmung beschlossen wird
und der Genehmigung der Hochschulleiterin bzw. des Hochschulleiters bedarf.

§ 24 Finanzordnung

(1) Die Studierendenschaft gibt sich eine Finanzordnung, die die Einzelheiten der Haus-
halts und Wirtschaftsordnung regelt, insbesondere die Aufstellung und Ausfiihrung des
Haushaltsplans und Rechnungslegung, die Rechnungsprifung und den Jahresabschluss.
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Die Finanzordnung wird durch die Urabstimmung beschlossen und bedarf der Genehmi-
gung des Hochschulleiters.

(2) Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

Satzungsanderung

§ 25 Satzungsanderung

(1) Die Satzung kann nur durch Urabstimmung gedndert werden. Unaufschiebbare An-
derungen kénnen vom StuRa einstimmig vorldufig beschlossen werden. Diese Anderun-
gen mussen spatestens zur nachsten Wahl durch Urabstimmung bestatigt werden.

(2) Fir Anderungen der Satzung und der Ergdnzungsordnungen, fiir die eine Urabstim-
mung erforderlich ist, ist vorab eine Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des StuRas nétig.

(3) Anderungen der Erganzungsordnungen, fir die keine Urabstimmung erforderlich ist,
werden mit der Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des StuRas beschlossen.

Schiedskommission

§ 26 Schiedskommission

(1) Zur Schlichtung von Streitigkeiten Gber die ordnungsgemaBe Anwendung dieser Sat-
zungsbestimmungen wird eine Schiedskommission gebildet. Diese besteht aus funf Mit-
gliedern, die nicht gleichzeitig Mitglied des Gewahltenkonvent sind. Nach der Schlich-
tung der Streitigkeiten ist die Arbeit der Schiedskommission beendet.

(2) Bei Bedarf wird die Schiedskommission vom Gewahltenkonvent auf Vorschlag des
StuRas oder auf einer Vollversammlung gewahlt. Der studentische Konsul bzw. die stu-
dentische Konsulin beruft die erste Sitzung binnen vier Wochen ein.

(3) Entscheidungen der Schiedskommission werden durch Mehrheitsbeschluss aller Mit-
glieder gefallt.

(4) Die Schiedskommission entscheidet Uber Beschwerden von Mitgliedern und Organen
der Studierendenschaft. Beschwerden sind zuldssig mit der Behauptung, dass Beschliisse
von Organen der Studierendenschaft rechtswidrig sind und die Beschwerdefiihrenden
durch den gertigten VerstoB in ihren Rechten verletzt sein kénnten. Die Beschwerde
muss die Bestimmung dieser Satzung und Erganzungsordnungen, die fir verletzt ange-
sehen wird, genau benennen. Vorher sind die Gesprachsmdglichkeiten zwischen den be-
troffenen Parteien auszuschopfen.

§ 27 Verfahren
(1) Beschwerden sind beim StuRa einzureichen.

(2) Innerhalb von vier Wochen Vorlesungszeit ist die Schiedskommission einzusetzen.
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(3) Innerhalb von weiteren vier Wochen Vorlesungszeit ab Bestehen der Kommission ist
den Beschwerdefiihrenden die Entscheidung der Schiedskommission mitzuteilen. Vor
ihrer Entscheidung hat die Schiedskommission die Parteien zu héren und das Vorgetra-
gene bei der Entscheidungsfindung zu bertcksichtigen.

(4) Stellt die Schiedskommission fest, dass ein Versto3 gegen die Satzung oder hoher
stehendes Recht vorlag und die Beschwerdefihrenden dadurch in ihren Rechten verletzt
sind, gibt sie eine Empfehlung an den StuRa ab. Die Empfehlung kann beinhalten:

1. eine Handlungsanweisung zu einem bestimmten Sachverhalt
2. die Aufhebung eines Beschlusses
3. die zeitweilige Aussetzung eines Beschlusses

Folgt der StuRa der Empfehlung nicht, ist er verpflichtet, die Beschwerde der Hochschul-
leiterin bzw. dem Hochschulleiter vorzulegen.

Schlussbestimmungen

§ 28 In-Kraft-Treten / AuBer-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt nach der Genehmigung durch den Hochschulleiter und Bekanntma-
chung im Verkiindungsblatt der TU limenau, am auf die Bekanntmachung folgenden Tag
in Kraft. Gleichzeitig verliert die Satzung der Studierendenschaft der Technischen Univer-
sitat llmenau vom 4. Juni 2008, (Verkiindungsblatt der Universitat, Nr. 43/2008) ihre
Wirksamkeit.

§ 29 Ubergangsregelungen

Restbestande von Werbeartikel u. a. mit der Aufschrift ,Studentenrat” kénnen auch nach
Inkrafttreten dieser Satzung verwendet werden. Bei Neuanschaffung muss die Bezeich-
nung ,Studierendenrat” statt , Studentenrat” verwandt werden. Bei elektronischen Me-
dien (Internet, Briefvorlagen, Logos usw.) ist unverzuglich nach Inkrafttreten der Satzung
die Bezeichnung ,,Studentenrat” durch ,,Studierendenrat” zu ersetzen.

Imenau, 8. Marz 2011

gez. Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil.
Dr. h. c. Prof. h. c. Peter Scharff
Rektor
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TESCHNISCHE UNIVERSITAT ILMENAU

Wahlordnung
fur die Wahlen zu den Organen der

Studierendenschaft der Technischen Universitat imenau

Praambel

GemaB § 72 Abs. 2 und § 73 Abs. 2 Thiringer Hochschulgesetz (ThirHG) vom 21. De-
zember 2006 (GVBI. S. 601), zuletzt geandert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 20.
Marz 2009 (GVBI. S. 238) in Verbindung mit Teil 1l der Wahlordnung der TU limenau
vom 05.03.2008 (Verkiindungsblatt Nr. 38/2008) und § 9 Abs. 2 Nr. 2 und § 10 ihrer
Satzung vom 4. Juni 2008 (Verkiindungsblatt Nr. 43/2008), jeweils in der aktuellen Fas-
sung, erlasst die Studierendenschaft der Technischen Universitat llmenau die nachste-
hende Wahlordnung. Der Studierendenrat hat sie am 18.03.2009 beschlossen. Der Rek-
tor hat sie am 10. Marz 2011 gemaB3 § 73 Abs. 2 Nr. 1 und 2 i. V. m. § 72 Abs. 2 Satz 4
TharHG genehmigt.

§ 1 Geltungsbereich

Diese Wahlordnung regelt das Verfahren der Wahl des Studierendenrats (StuRa) und der
Fachschaftsrate sowie erganzend zur Wahlordnung der TU limenau die Wahl der studen-
tischen Vertreterinnen und Vertreter im Senat, in den Senatsausschiissen, in den Fakul-
tatsraten und im Gleichstellungsrat.

§ 2 Zusammensetzung und Amtszeit

(1) Die Zusammensetzung des StuRas ergibt sich aus § 10 der Satzung der Studenten-
schaft, die Zusammensetzung der Fachschaftsrate ergibt sich aus § 16 der Satzung der
Studentenschaft.

(2) Die Zusammensetzung des Senats, der Fakultatsrate und des Gleichstellungsrates re-
gelt die Grundordnung der TU limenau.

(3) Die Amtszeiten aller gewahlten studentischen Vertreter und Vertreterinnen betragen
jeweils ein Jahr.

§ 3 Wahlgrundsatze

(1) Die Mitglieder des StuRas und der Fachschaftsrate sowie die Vertreterinnen und Ver-
treter in den Fakultatsraten und im Gleichstellungsrat werden in unmittelbarer, freier,
gleicher und geheimer Wahl gewahlt.
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(2) Die Wahl nach Abs. 1 ist als Urnenwahl mit der Moglichkeit der Briefwahl durchzu-
fihren. Andere Wahlformen (z.B. EVote) sind zugelassen, wenn die Einhaltung der Wahl-
grundsatze nach Abs. 1 gewahrleistet ist und sie durch den StuRa vor der Wahlbe-
kanntmachung festgelegt werden.

(3) Die studentischen Vertreterinnen und Vertreter im Senat werden abweichend von der
Wahlordnung der TU llmenau von den stimmberechtigten Mitgliedern des Gewahlten-
konvents entsprechend § 26 gewahlt. Diese Wahl ist frei, gleich und geheim.

(4) Die studentischen Vertreterinnen und Vertreter in den Senatsausschissen werden in
freier, gleicher und geheimer Wahl von den stimmberechtigten Mitgliedern des Senats
gemaB § 14 Abs. 5 der Grundordnung der TU Iimenau gewahlt. Der Gewahltenkonvent
soll den studentischen Senatoren geeignete Vorschlage unterbreiten.

(5) Abweichend von den Bestimmungen der Wahlordnung der TU llmenau ist eine Lis-
tenwahl grundsatzlich ausgeschlossen.

§ 4 Wahlrecht

(1) Bei der Wahl des StuRas sowie der studentischen Vertreterinnen und Vertreter im
Gleichstellungsrat sind alle immatrikulierten Studierenden der Technischen Universitat
llmenau wahlberechtigt und wahlbar.

(2) Bei der Wahl der Fachschaftsrate sowie der Vertreter und Vertreterinnen in den Fakul-
tatsraten ist jeder an der jeweiligen Fakultat immatrikulierte Studierende wahlberechtigt
und wahlbar. Studierende, die an mehreren Fakultaten immatrikuliert sind, entscheiden
bei der Immatrikulation oder durch schriftlichen Antrag vor SchlieBung des Wahlerver-
zeichnisses in welcher Fakultat sie wahlberechtigt und wahlbar sind.

(3) Bei der Wahl der Vertreterinnen und Vertreter im Senat ist jeder immatrikulierte Stu-
dierende der TU Iimenau wahlbar. Wahlberechtigt sind alle stimmberechtigten Mitglie-
der des Gewahltenkonvents.

(4) Bei der Wahl der Vertreterinnen und Vertreter in den Senatsausschiissen ist jeder im-
matrikulierte Studierende der TU Illmenau wahlbar. Wahlberechtigt sind alle stimmbe-
rechtigten Mitglieder des Senats.

(5) Gasthorer sind nicht wahlberechtigt und wahlbar.

(6) Eine Vertretung bei der Stimmabgabe ist unzulassig.

§ 5 Wahlorgane

(1) Es wird eine Wahlkommission gebildet. Diese besteht aus 3 Studierenden. Der StuRa

bestellt spatestens zwei Monate vor Ende seiner Amtsperiode die Mitglieder der Wahl-
kommission.
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(2) Der Wahlkommission obliegt die Vorbereitung und Durchfihrung der Wahl nach § 3
Abs.1. Sie beschlieBt tGber die Gultigkeit der eingereichten Wahlvorschldage und stellt das
Wahlergebnis fest.

(3) Die Wahlkommission entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder. Sie
kann Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bestellen.

(4) Die Wahlkommission wahlt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden bzw. eine Vorsitzende
und eine Stellvertreterin bzw. einen Stellvertreter.

(5) Der StuRa der TU llmenau wahlt den Wahlleiter bzw. die Wahlleiterin. Er bzw. sie ist
fir die technische und organisatorische Vorbereitung der Wahlen verantwortlich und hat
das Recht, an allen Sitzungen der Wahlkommission teilzunehmen. Der Geschaftsfihrer
bzw. die Geschaftsfihrerin des StuRas ist der Wahlleiter bzw. die Wabhlleiterin. Er bzw.
sie ist fur die technische und organisatorische Vorbereitung der Wahlen verantwortlich
und hat das Recht, an allen Sitzungen der Wahlkommission teilzunehmen.

(6) Mitglieder der Wahlkommission durfen sich nicht gleichzeitig als Kandidierende auf-
stellen.

§ 6 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer werden zur organisatorischen Durchfiihrung der Wah-
len, insbesondere fiir die Wahlaufsicht und die Stimmenauszahlung herangezogen. Sie
sind an die Weisungen der Wahlkommission und des Wahlleiters bzw. der Wahlleiterin
gebunden und von diesem bzw. dieser auf ihre Verschwiegenheitspflicht hinzuweisen.

§ 7 Wahlprifungsausschuss

(1) Der Wahlprifungsausschuss gemaf3 § 8 der Wahlordnung der TU llmenau hat funf
Mitglieder, davon eine Studentin bzw. einen Studenten, und wird entsprechend der
Wahlordnung der TU Iimenau vom Senat gewahlt.

(2) Der studentische Vertreter bzw. die studentische Vertreterin im Wahlprifungsaus-
schuss wird vom Gewahltenkonvent vorgeschlagen. Er bzw. sie darf nicht zugleich Mit-
glied der Wahlkommission sein.

(3) Der Wahlprifungsausschuss entscheidet tUber Widerspriiche gegen Beschlisse des

Wahlvorstandes, Beanstandungen der Beschliisse des Wahlvorstandes durch den Wahl-
leiter bzw. die Wabhlleiterin, sowie Wahlanfechtungen.

§ 8 Fristen
(1) Die Wahlen zu den Organen der Studierendenschaft finden jeweils an mindestens
zwei aufeinander folgenden nicht vorlesungsfreien Tagen im Sommersemester statt.

(2) Die Wahlbekanntmachung hat bis zum 30. Tag vor der Wahl zu erfolgen.
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(3) Das Wahlerverzeichnis muss spatestens funf nicht vorlesungsfreie Tage vor dem
Wahltermin geschlossen werden. Es muss vor der SchlieBung an mindestens zehn nicht
vorlesungsfreien Tagen ausgelegen haben.

(4) Zwischen dem Zeitpunkt der Wahlbekanntmachung und dem Termin fir die Einrei-
chung der Wahlvorschlage muss mindestens eine Frist von 14 Tagen liegen.

(5) Die Wahlunterlagen fur eine Briefwahl werden bis spatestens vier nicht vorlesungs-
freie Tage vordem Wahltermin an die vom Antragsteller genannte Adresse geschickt. Sie
kénnen auch bis 11.00 Uhr am Tag vor dem Wahltermin im Buro des StuRas abgeholt
werden.

(6) Der Wahlbrief mit dem vom Wahlberechtigten unterschriebenen Wahlschein sowie
dem verschlossenen Umschlag mit den Stimmzetteln ist so rechtzeitig abzuschicken, dass
er bis Ende der Wahl die Wahlkommission erreicht.

(7) Fallt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag,
so endet die Frist am nachsten nicht vorlesungsfreien Tag.

(8) Die Fristen dieser Ordnung enden, soweit nichts anderes geregelt ist, jeweils um
14.00 Uhr eines Tages.

§ 9 Wahlbekanntmachung

Der Wahltermin, eventuelle Besonderheiten des Wahlverfahrens, Ort und Art der Be-
kanntmachung von Entscheidungen der Wahlkommission sowie Zeit und Ort der Offen-
legung des Wahlerverzeichnisses und der Termin fir die Einreichung von Wahlvorschla-
gen sowie sonstige Fristen nach § 8 sind durch Aushang bekannt zu machen.

§ 10 Auslegung und Anderung des Wahlerverzeichnisses

(1) Der Kanzler bzw. die Kanzlerin der Universitat erstellt auf Antrag der Wahlkommissi-
on das Wahlerverzeichnis und andere fur die Durchfiihrung der Wahl notwendige Unter-
lagen (Teilwahlerverzeichnisse).

(2) Das Wahlrecht kann nur ausiiben, wer in dem Wahlerverzeichnis eingetragen ist. Die
Eintragung umfasst Name, Vorname, Geburtsdatum, Fakultat und Semesteranzahl.

(3) Das Wahlerverzeichnis liegt im Biro des StuRas innerhalb der Frist nach § 8 aus.

(4) Wird der Wahltermin verschoben oder die Wahl wiederholt, wird das Wahlerver-
zeichnis durch Beschluss der Wahlkommission neu eroffnet, ausgelegt und zu dem zu
bestimmenden neuen Termin geschlossen. Von den Fristen nach § 8 kann dabei abgewi-
chen werden.

(5) Nach SchlieBung des Wahlerverzeichnisses werden offensichtliche Fehler, Unstimmig

keiten oder Schreibversehen von der Wabhlleiterin bzw. vom Wahlleiter von Amts wegen
berichtigt.
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(6) Wahlberechtigte kénnen bis zu dem auf den Tag der SchlieBung folgenden Tag beim
Wabhlleiter bzw. bei der Wahlleiterin gegen eine Eintragung in das Wahlerverzeichnis Ein-
spruch einlegen und die Anderung beantragen. Ebenso kann eine Aufnahme in das Wah-
lerverzeichnis beantragt werden.

(7) Uber den Antrag entscheidet die Wahlkommission unverziiglich auf Grundlage der
Stellungnahme der Wahlleiterin bzw. des Wahlleiters. Die Entscheidung ist dem An-
tragsteller und betroffenen Dritten schriftlich, mit Griinden und einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung (Hinweis auf die Moglichkeit des Widerspruchs nach § 11) versehen, bekannt zu
geben.

§ 11 Widerspruchsverfahren

(1) Gegen Entscheidungen nach § 10 Abs. 7 kénnen der Antragsteller oder betroffene
Dritte Widerspruch einlegen. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Tagen nach Be-
kanntgabe der Entscheidung schriftlich beim Wahlleiter bzw. bei der Wahlleiterin einzu-
legen und zu begriinden. Uber den Widerspruch entscheidet der Wahlpriifungsaus-
schuss.

(2) Wird der Widerspruch zurtickgewiesen, ist der Widerspruchsbescheid schriftlich zu
begriinden und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen der Widerspruchsfihrerin
bzw. dem Widerspruchsfuhrer zuzustellen.

(3) Gibt die Wahlkommission einem Antrag nach § 10 Abs. 6 oder der Wahlprifungsaus-
schuss einem Widerspruch nach § 11 Abs. 1 statt, wird diese Entscheidung in einem
Nachtrag zum Wahlerverzeichnis festgehalten, das entsprechend geandert wird. Der Wi-
derspruchsfihrer bzw. die Widerspruchsfihrerin wird Gber das Ergebnis benachrichtigt.

§ 12 Wahlvorschlage
(1) Ein Wahlvorschlag besteht aus dem Vorschlag einer einzelnen Kandidatin bzw. eines
einzelnen Kandidaten.

(2) Ein Wahlvorschlag muss den Namen, Vornamen, Fakultat, die Semesterzahl sowie die
vollstandige Anschrift und soll auch eine eMail-Adresse des Kandidaten bzw. der Kandi-
datin enthalten. Mit dem Wahlvorschlag ist eine schriftliche Erklarung der Kandidatin
bzw. des Kandidaten vorzulegen, dass sie bzw. er mit der Kandidatur einverstanden ist.
Liegt eine solche Erklarung nicht vor, wird der Wahlvorschlag des betreffenden Kandida-
ten bzw. der betreffenden Kandidatin durch die Wahlkommission im Einvernehmen mit
dem Wahlleiter bzw. der Wahlleiterin gestrichen.

(3) Jeder Wahlvorschlag muss abweichend von der Wahlordnung der TU Ilimenau von
mindestens 20 wahlberechtigten Studenten durch Unterschrift unter Angabe von Na-
men, Vornamen, Fakultat, Semesterzahl und Anschrift unterstiitzt werden. Dabei dirfen
Wabhlvorschlage fur die Fachschafts- und Fakultatsrate nur durch wahlberechtigte Studie-
rende der jeweiligen Fakultat unterstlitzt werden.

(4) Fur die Wahlvorschlage sind von der Wahlkommission herausgegebene Formulare zu
verwenden.
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(5) Beschliisse der Wahlkommission nach Abs. 2 Satz 3 sind den betroffenen Kandidie-
renden innerhalb von drei Tagen schriftlich zuzustellen.

(6) Ist die Zahl der Kandidaten in einem Organ kleiner als die Anzahl der zu besetzenden
Sitze, verlangert die Wahlkommission im Einvernehmen mit der Wabhlleiterin bzw. dem
Wabhlleiter den Termin fur die Einreichung der Wahlvorschldage um eine Woche. Der
Wahltermin wird nur insoweit verschoben, als es die Fristen dieser Wahlordnung erfor-
derlich machen.

§ 13 Prufung der Wahlvorschlage

(1) Die Wahlvorschlage sind innerhalb der von der Wahlkommission gesetzten Frist bei
dieser einzureichen. Es wird auf den Wahlvorschlagen das Datum des Eingangs vermerkt.
Innerhalb der Einreichungsfrist kdnnen Wahlvorschlage zurickgenommen, geadndert
oder erganzt werden.

(2) Der Wahlleiter bzw. die Wahlleiterin prift unverziglich die formelle Vollstandigkeit
der Wahlvorschlage. Stellt er bzw. sie Mangel fest, weist er bzw. sie die Kandidierenden
darauf hin. Nach Ablauf der Einreichungsfrist legt er bzw. sie die Wahlvorschlage zur
Entscheidung Uber ihre Zulassung der Wahlkommission vor.

(3) Wahlvorschlage, die verspatet eingereicht werden oder den formellen Anforderungen
nicht gentigen, sind abzulehnen.

§ 14 Widerspruchsverfahren

(1) Die Entscheidungen der Wahlkommission, Wahlvorschlage nicht zuzulassen, sind den
betroffenen Kandidierenden unverziglich unter Angabe von Griinden schriftlich mitzu-
teilen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung (Hinweis auf die Mdglichkeit des Wider-
spruchs nach Abs. 2) versehen bekannt zu geben.

(2) Gegen Entscheidungen nach Abs. 1 kann innerhalb von drei nicht vorlesungsfreien
Tagen nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Wahlleiterin bzw. beim Wahlleiter einge-
legt werden. Diese bzw. dieser leitet den Widerspruch mit einer Stellungnahme dem
Wahlprafungsausschuss zur Entscheidung zu.

§ 15 Wahlunterlagen
(1) Wahlunterlagen sind die Stimmzettel. Diese enthalten alle Wahlvorschlage fur das zu
wahlende Organ.

(2) Die Stimmzettel fiir die einzelnen Gremien mussen leicht voneinander zu unterschei-
den sein und einen Hinweis auf die hochstens abzugebenden Stimmen enthalten.

(3) Die Stimmzettel enthalten die Wahlvorschlage in der Reihenfolge ihres Eingangs.
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§ 16 Stimmabgabe

(1) Jeder Wahler bzw. jede Wahlerin hat flur die Wahl der Mitglieder im StuRa, in den
Fachschaftsraten, in den Fakultatsraten und im Gleichstellungsrat so viele Stimmen zur
Verfligung, wie stimmberechtigte Sitze fur Studierende im jeweiligen Gremium zu ver-
geben sind, maximal jedoch funf Stimmen.

(2) Die Stimmabgabe erfolgt durch Ankreuzen der Namen der Kandidierenden. Pro Kan-
didatin bzw. Kandidaten darf maximal eine Stimme abgegeben werden.

(3) Verschriebene oder unbrauchbar gewordene Stimmzettel werden nur gegen ihre
Ruckgabe ersetzt.

§ 17 Wahlvorgang an der Urne

(1) Die Wahlkommission hat sicher zu stellen, dass die Wahler und Wahlerinnen die
Stimmzettel im Wahlraum unbeobachtet kennzeichnen kénnen. Im Beisein des ersten
Wabhlers bzw. der ersten Wahlerin ist zu prifen, ob die fir die Aufnahme der Stimmzet-
tel bestimmte Wahlurne leer ist. Sie ist dann zu verschlieBen. Die Wahlurne muss so ein-
gerichtet sein, dass die Stimmzettel nur durch einen Spalt im Deckel eingeworfen wer-
den kénnen. Findet eine elektronische Stimmabgabe statt, sind entsprechende Vorkeh-
rungen zu treffen, die eine unbeobachtete und einmalige Stimmabgabe ermoglichen.

(2) Im Wahlraum missen die vollstandigen Bewerberlisten aushangen.

(3) Solange der Wahlraum zur Stimmabgabe gedffnet ist, missen mindestens ein Mit-
glied der Wahlkommission und eine ausreichende Anzahl von Wahlhelferinnen und
Wahlhelfern im Wahlraum anwesend sein (Wahlaufsicht).

(4) Vor Aushandigung der Stimmzettel an einen Wahler bzw. einer Wahlerin ist festzu-
stellen, ob er bzw. sie in das Wahlerverzeichnis eingetragen ist. Die Wahlerin bzw. der
Wahler hat sich durch einen amtlichen Ausweis auszuweisen, wenn sie bzw. er der
Wahlaufsicht nicht personlich bekannt ist. Die Aus- und Abgabe des Stimmzettels ist im
Wahlerverzeichnis zu vermerken.

(5) Wird die Wahlhandlung unterbrochen oder wird das Wahlergebnis nicht unmittelbar
nach Abschluss der Stimmabgabe festgestellt, hat die Wahlkommission fir die Zwi-
schenzeit die Wahlurne so zu sichern und aufzubewahren, dass der Einwurf oder die
Entwendung von Stimmzetteln ausgeschlossen ist. Bei der Wiederaufnahme des Wahl-
vorgangs und bei Entnahme der Stimmzettel zur Stimmenauszahlung Uberzeugt sich
mindestens ein Mitglied der Wahlkommission davon, dass der Verschluss unversehrt ist.
Der Transport einer Wahlurne an einen anderen Ort ist immer von mindestens zwei Ver-
tretern der Wahlkommission oder Wahlhelfer gemeinsam durchzufihren.

(6) Der Wahlraum muss allen dort Wahlberechtigten wahrend der Offnungszeiten zu-
ganglich sein. Bei Andrang regelt die Wahlaufsicht den Zutritt zum Wahlraum.

(7) Bei Ablauf der fur die Wahlhandlung festgesetzten Zeit ist der Wahlraum zu schlie-
Ben. Wahlberechtigte, die sich im Wahlraum befinden, dirfen den Wahlvorgang been-
den.
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(8) Der Ablauf der Wahl ist fiir jeden Wahltag in jedem Wahllokal zu protokollieren. In
das Protokoll sind die Offnungs- und SchlieBungszeiten der Wahlrdume, die Namen und
Verweilzeiten der Wahlaufsicht an der Urne sowie besondere Vorkommnisse aufzuneh-
men. Die Protokolle sind von mindestens einem Mitglied der Wahlkommission und ei-
nem weiteren im Wahllokal anwesenden Mitglied der Wahlaufsicht zu unterzeichnen.

§ 18 Briefwahl
(1) Briefwahl muss durch persdnliche Unterschrift beim Wahlleiter bzw. bei der Wahllei-
terin beantragt werden.

(2) Bei der Briefwahl bestehen die Wahlunterlagen aus den Stimmzetteln, einem ver-
schlieBbaren Wahlumschlag und einen an die Wahlkommission adressierten weiteren
Umschlag (Wahlbrief). Dartuber hinaus wird eine Anleitung zur Briefwahl beigefligt.

(3) Die Ausgabe oder Versendung der Briefwahlunterlagen wird im Wahlerverzeichnis
vermerkt. Die Fristen fur die spateste Verschickung und die Annahme der Briefwahlunter-
lagen sind in § 8 geregelt.

(4) Die Wahlbriefe werden von der Wahlkommission zum Wahltermin gedffnet. Fiir den
auf den Wahlschein genannten Wahlberechtigten ist die Stimmabgabe im Wahlerver-
zeichnis zu vermerken und als Briefwahl zu kennzeichnen.

§ 19 Auszdhlung der Stimmen
(1) Die Auszahlung der Stimmen ist 6ffentlich und beginnt unverziglich nach dem Ende
der Wahl in Anwesenheit von mindestens zwei Mitgliedern der Wahlkommission.

(2) Die Wahlurnen werden gedffnet und die Zahl der in die Urnen eingelegten Stimmzet-
tel wird mit der Zahl nach dem Wahlerverzeichnis abgegebenen Stimmzettel verglichen.

(3) Die auf jede Person entfallenen glltigen Stimmen werden getrennt ermittelt.
(4) Die Stimmabgabe ist ungultig, wenn

1. der Stimmzettel nicht als der amtliche erkennbar ist,

2. sich aus dem Stimmzettel der Wille der Wahlerin bzw. des Wahlers nicht
zweifelsfrei ermitteln lasst,

. der Stimmzettel einen Zusatz oder einen Vorbehalt enthalt,

. die Hochstzahl der abgegebenen Stimmen Uberschritten ist oder

. der Stimmzettel mehr als die zulassige Stimmenanzahl fiir einen Kandidaten
bzw. eine Kandidatin enthalt.

u b~ W

(5) Uber die Auszahlung ist ein Protokoll anzufertigen, in das alle Ergebnisse und die
Endergebnisse der Auszahlung, alle wesentlichen Vorkommnisse wahrend der Auszah-
lung, die Zahl der Wahlberechtigten nach dem Wahlerverzeichnis, die Wahlerbeteiligung
in Von-Hundert-Satzen und die Zahl der auf die einzelnen Wahlvorschlage entfallenen
Stimmen aufzunehmen sind. Ferner sind Beginn und Ende der Auszahlung sowie die

22




Verkiindungsblatt der Technischen Universitat lmenau Nr. 86

Namen aller an der Auszahlung Beteiligten festzuhalten. Das Protokoll ist von der Wahl-
leiterin bzw. vom Wabhlleiter und einem weiteren Mitglied der Wahlkommission zu un-
terzeichnen.

§ 20 Feststellung des Wahlergebnisses
(1) Die Wahlkommission stellt das vorlaufige Wahlergebnis fest. Die Feststellung muss
enthalten:

1. die Zahl der Wahlberechtigten sowie die der Wahlteilnehmer und
Wabhlteilnehmerinnen

2. die Gesamtzahl der abgegeben Stimmen

3. die Zahl der ungultigen Stimmzettel

4. die Zahl der Stimmen, die fur die einzelnen Wahlvorschlage abgegeben wurden

5. die Auflistung der Wahlvorschlage absteigend nach Stimmenanzahl sortiert

6. das Datum und die Uhrzeit der Feststellung

Das Wahlergebnis ist umgehend bekannt zu machen.

§ 21 Wahlakten

(1) Uber die Sitzungen der Wahlkommission und ihre Beschliisse werden Protokolle an-
gefertigt, die von der Vorsitzenden bzw. vom Vorsitzenden und einem weiterem Mit-
glied der Wahlkommission unterzeichnet werden. Die Protokolle der Sitzungen nach dem
Wahltermin sollten insbesondere den Gang der Wahlhandlung und besondere Vor-
kommnisse festhalten. Diese Protokolle werden gemeinsam mit den Protokollen nach §
17 Abs. 8 und §19 Abs. 5 aufbewahrt.

(2) Nach der Feststellung des vorlaufigen Wahlergebnisses sind die Stimmzettel zu bin-
deln und mit den Wahlvorschlagen und sonstigen Wahlunterlagen den Niederschriften
beizufligen (Wahlakten).

(3) Die Wahlakten sind dem Wahlleiter bzw. der Wahlleiterin zur Aufbewahrung zu UGber-
geben. Sie sind die Grundlagen fir alle weiteren Entscheidungen im Wahlverfahren.

(4) Alle Wahlakten einer Wahlperiode sind mindestens 6 Monate aufzubewahren.

§ 22 Wahlanfechtung

(1) Wahlberechtigte kdnnen die Wahlen mit der Behauptung anfechten, es seien zwin-
gende Wahlvorschriften verletzt worden.

(2) Die Anfechtung kann nur innerhalb einer Frist von sieben nicht vorlesungsfreien Ta-
gen nach der Bekanntmachung der Feststellung des vorlaufigen Wahlergebnisses erfol-

gen.

(3) Die Anfechtung ist schriftlich zu erklaren. Sie muss die Tatsache nennen, aus denen
die Verletzung der Wahlvorschriften abgeleitet wird. Sie ist bei der Wahlleiterin bzw.
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beim Wahlleiter einzureichen, die bzw. der das Datum des Eingangs vermerkt und sie
unverziglich an den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende des Wahlprifungsausschusses
zur Prifung weiterleitet.

(4) Eine Wahl kann nicht mit der Begriindung angefochten werden, dass Wahlberechtig-
te an der Ausliibung ihrer Wahlrechte gehindert waren, weil das Wahlerverzeichnis un-
richtig war, oder dass eine Person an der Wahl teilgenommen hat, die zwar in das Wah-
lerverzeichnis eingetragen, aber nicht wahlberechtigt war.

§ 23 Wahlprufung

(1) Der Wahlprufungsausschuss prift die Wahlanfechtung auf der Grundlage der schrift-
lichen Begriindung. Er kann eigene Ermittlungen anstellen, insbesondere die Wahlakten
einsehen sowie eigene Zeuginnen und Zeugen anhdren.

(2) Nach der Beendigung der Prifung stellt der Wahlprifungsausschuss durch Beschluss
fest, ob und welche Wahlvorschriften verletzt wurden und ob das Ergebnis der Wahl da-
durch beeinflusst werden konnte. Der Beschluss ist dem Anfechtenden bzw. der Anfech-
tenden (§ 22 Abs. 1), dem Wahlleiter bzw. der Wahlleiterin und der Wahlkommission
bekannt zu geben. Die Wahlkommission ordnet auf der Grundlage des Beschlusses eine
Wiederholungswahl bzw. eine Neuauszahlung, gegebenenfalls nur fur einzelne Organe
an.

(3) Stellt der Wahlprufungsausschuss fest, dass Wahlvorschriften nicht verletzt wurden
oder die Verletzung das Wahlergebnis nicht beeinflussen konnte, weist er die Wahlan-
fechtung durch einen schriftlichen und mit Griinden versehenen Bescheid an die Anfech-
tenden bzw. den Anfechtenden zurlick. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen und bekannt zu geben. Der Wabhlleiter bzw. die Wabhlleiterin und die
Wahlkommission werden informiert.

(4) Die Entscheidung des Wahlprifungsausschusses in den Fallen der Absatze 2 und 3
ergehen innerhalb von 4 Wochen nach Ablauf der Frist aus § 22 Abs. 2.

§ 24 Bestatigung des Wahlergebnisses

(1) Wird die Wahl nicht nach § 22 angefochten, bestatigt die Wahlkommission nach Ab-
lauf der Frist aus § 22 Abs. 2 durch Beschluss das Wahlergebnis. Das bestatigte Wahler-
gebnis ist als solches zu veroffentlichen. Satz 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden,
wenn der Wahlprifungsausschuss Wahlanfechtungen zuriickgewiesen hat und der Be-
scheid durch Ablauf der Rechtsbehelfsbelehrung bestandskraftig geworden ist.

(2) Wird eine Wiederholungswahl fiir einzelne Gremien angeordnet, bestatigt die Wahl-

kommission das Wahlergebnis fiir die Gbrigen Gremien.

§ 25 Wiederholungswahl
Bei einer Wiederholungswahl kann die Wahlkommission die in dieser Ordnung vorgese-
henen Fristen abkilirzen und andere Vereinfachungen des Wahlverfahrens vorsehen.
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§ 26 Wahlen der studentischen Vertreterinnen und Vertreter im Senat
(1) Die studentischen Vertreter und Vertreterinnen im Senat werden vom Gewahltenkon-
vent flr die Amtszeit von 1 Jahr gewahlt.

(2) Die Wahl erfolgt innerhalb eines Monats nach den Wahlen zu den Organen der Stu-
dierendenschaft gemalB §8 statt, die Amtszeit der studentischen Vertreter und Vertrete-
rinnen beginnt zu Beginn des Wintersemesters.

(3) Jedes Mitglied im Gewahltenkonvent hat die Mdglichkeit sich selbst oder eine andere
Person als mogliche Kandidatin bzw. als moéglichen Kandidaten vorzuschlagen. Die ge-
nannten Namen werden vom Sitzungsleiter bzw. von der Sitzungsleiterin fur alle sichtbar
notiert und mit einem Index versehen. Vorgeschlagene Kandidatinnen und Kandidaten
kénnen ihre Kandidatur auf den Status eines beratenden Mitglieds beschranken oder
ihre Kandidatur zurtickziehen. Dies ist dem Sitzungsleiter bzw. der Sitzungsleiterin bis
vor Beginn der Wahl mitzuteilen.

(4) Der Wahlzettel enthalt eine indizierte Liste. Die Indizes entsprechen den unter Abs. 3
verwendeten Indizes. Gegebenenfalls sind einige Indizes ungenutzt oder es miissen von
der Wahlerin bzw. dem Wahler noch weitere Indizes hinzu gefligt werden. Jedes stimm-
berechtigte Mitglied des Gewahltenkonvents hat finf Stimmen. Pro Kandidat bzw. Kan-
didatin kann maximal eine Stimme vergeben werden.

(5) Fir die Durchfihrung der Wahl bestimmt der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende min-
destens zwei Wahlhelferinnen bzw. Wahlhelfer, die nicht vorgeschlagen wurden.

(6) Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende gibt das Wahlergebnis unverziglich auf der
Sitzung bekannt.

(7) Fir die stimmberechtigten studentischen Mitglieder des Senats finden nur diejenigen
Kandidaten und Kandidatinnen in der Reihenfolge der erhaltenen Stimmen Berlicksichti-
gung, die sich nicht auf den Status eines beratenden Mitglieds beschrankt haben. Haben
vier Kandidatinnen und Kandidaten das Amt eines stimmberechtigten Mitglieds im Senat
angenommen, werden die verbleibenden Kandidaten und Kandidatinnen in der Reihen-
folge der erhaltenen Stimmen fir das Amt des beratenden Mitglieds des Senats berlick-
sichtigt.

(8) Eine Briefwahl ist nicht moglich.
§ 27 Nachriicken von Bewerbern
(1) Wenn ein Gremienmitglied

a. die Wahlbarkeit verliert,

b. aus der Universitat oder der Fakultat ausscheidet oder
c. sein Mandat niederlegt,
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hat es dies dem Gremium und der Wahlleiterin bzw. dem Wabhlleiter mitzuteilen. Ver-
saumt das Mitglied die Mitteilung in den Fallen von Satz 1 Nr. 1 und 2, kann dies durch
das Gremium festgestellt werden. Eine Niederlegung des Mandats wird erst mit dem

Eingang der Rucktrittserklarung beim Gremium wirksam. Die Erklarung ist unwiderruf-
lich.

(2) An die Stelle des ausgeschiedenen Mitgliedes tritt der Kandidat bzw. die Kandidatin
mit der nachst niedrigeren Stimmenzahl des Gremiums, fiir das das ausgeschiedene Mit-
glied gewahlt wurde. Nach der Information durch das Gremium stellt die Wahlleiterin
bzw. der Wahlleiter auf Grund der Wahlakten und nach erneuter Prifung der Wahlbar-
keit fest, wer an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds nachriickt.

(3) Sind keine Kandidierenden fir dieses Gremium mehr vorhanden, die nachricken kon-
nen, bleibt der Sitz unbesetzt.

(4) Bleiben mehr als 50 v. H. der Sitze eines Gremiums unbesetzt, findet eine Wahl zur
Ergdnzung der freien Sitze in diesem Organ statt, wenn die verbleibende Amtszeit mehr
als sechs Monate betragt. § 25 gilt entsprechend.

§ 28 Inkrafttreten

Diese Wahlordnung tritt am Tag nach der Veroffentlichung im Verkiindungsblatt der
Universitat in Kraft. Gleichzeitig tritt die Wahlordnung der Studentenschaft vom 25. Feb-
ruar 2005 auBer Kraft.

Imenau, 10. Marz 2011

gez. Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil.
Dr. h. c. Prof. h. c. Peter Scharff
Rektor
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TECHNISCHE UNIVERSITAT ILMENAU

Finanzordnung

des Studierendenrates der Technischen Universitat limenau

Die Studierendenschaft der Technischen Universitat llmenau (TU limenau) beschlie3t
durch die Urabstimmung vom 25.-27. Mai 2009 gemaB3 § 73 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 des Thu-
ringer Hochschulgesetzes (ThirHG) vom 21. Dezember 2006 (GVBI. S. 601), zuletzt ge-
andert durch Art. 15 des Gesetzes vom 20. Marz 2009 (GVBI. S. 238), sowie § 24 Abs. 1
der Satzung der Studierendenschaft, in der Fassung Urabstimmung vom 25.-27. Mai
2009, die nachstehende Finanzordnung. Der Rektor hat die Satzung am 8. Marz 2011
genehmigt.

§ 1 Grundsatze

(1) Die Finanzordnung der Studierendenschaft der Technischen Universitat lImenau be-
ruht auf den Grundlagen der Thiringer Verordnung tber die Haushalts- und Wirtschafts-
fihrung der Studentenschaften an den Hochschulen des Landes (Thiringer Studenten-
schaftsfinanzverordnung - ThirStudFVO -) vom 19. Oktober 2004 (GVBI. S. 874), zuletzt
gedndert durch Verordnung vom 12. Oktober 2010 (GVBI. S. 343), in der jeweils gelten-
den Fassung.

(2) Die Finanzordnung qilt fur die Haushalts und Wirtschaftsfliihrung der Studierenden-
schaft, vertreten durch den Studierendenrat.

(3) Die Haushalts und Wirtschaftsfilhrung hat nach den Grundsatzen von Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit zu erfolgen.

§ 2 Haushaltsjahr
Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Es beginnt am 1. Januar und endet am 31. De-
zember eines Jahres.

§ 3 Finanzierung der Studierendenschaft
Die Studierendenschaft finanziert sich aus

1. den Beitragen ihrer Mitglieder gemaB der Beitragsordnung,
2. Zuschussen o6ffentlicher Stellen und
3. aus Spenden.

§ 4 Haushaltsverantwortlicher, Kassenverantwortlicher, Referat Finanzen

(1) Der Studierendenrat wahlt auf seiner konstituierenden Sitzung mit Zweidrittelmehr-

heit seiner Mitglieder einen Finanzreferenten bzw. eine Finanzreferentin. Sie bzw. er ist
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Beauftragter bzw. Beauftragte fiir den Haushalt der Studierendenschaft gemaBB § 4
TharStudFVO. Der Studierendenrat kann mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder einen
stellvertretende Finanzreferentin bzw. einen stellvertretenden Finanzreferent wahlen.

(2) Der Studierendenrat wahlt auf seiner konstituierenden Sitzung mit Zweidrittelmehr-
heit seiner Mitglieder einen Kassenverantwortlichen bzw. eine Kassenverantwortliche
gemaB § 4 ThiarStudFVO. Kassenverantwortliche bzw. Kassenverantwortlicher kann ein
Angestellter bzw. eine Angestellte des Studierendenrats sein. Der Studierendenrat kann
mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder bis zu zwei stellvertretende Kassenverantwort-
liche wahlen.

(3) Die Finanzreferentin bzw. der Finanzreferent und der Kassenverantwortliche bzw. die
Kassenverantwortliche sowie deren Stellvertreter bilden das Referat Finanzen.

(4) Die Finanzreferentin bzw. der Finanzreferent entwirft den Haushaltsplan und legt ihn
dem Studierendenrat zur Beschlussfassung vor. Der Finanzreferent bzw. die Finanzrefe-
rentin ist flr die ordnungsgemaBe Ausfihrung des Haushaltsplans und die Einhaltung
der ThurStudFVO verantwortlich. Sie bzw. er ist bei allen MaBnahmen von finanzieller
Bedeutung zu beteiligen.

(5) Kassenverantwortliche sind fur die Buch, Kassen und Kontoflihrung und die Abwick-
lung des Zahlungsverkehrs zustandig.

(6) Der Finanzreferent bzw. die Finanzreferentin wird bei seinen bzw. ihren Aufgaben
von den Ubrigen Mitgliedern des Referats Finanzen unterstitzt.

(7) Die Mitglieder des Referats Finanzen sind dem Studierendenrat rechenschaftspflich-

tig.

§ 5 Haushaltsplan
(1) Die Grundlage fur die Haushalts- und Wirtschaftsfihrung der Studierendenschaft ist
der Haushaltsplan.

(2) Vor Beginn jedes Haushaltsjahres ist ein Haushaltsplan aufzustellen. Der Studieren-
denrat beschlieBt den Haushaltsplan mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder.

(3) Hat das Haushaltsjahr ohne genehmigten Haushaltsplan begonnen, so kénnen auf
der Grundlage des Haushaltsplanes des Vorjahres nur rechtlich begriindete Verpflichtun-
gen erflllt sowie unabweisbare Ausgaben getatigt werden.

(4) Der Haushaltsplan enthalt alle im Haushaltsjahr zu erwartenden Einnahmen und vor-
aussichtlich zu leistenden Ausgaben sowie eine Ubersicht Gber die Vermégensentwick-
lung. Einnahmen und Ausgaben sind in voller H6he und getrennt voneinander zu veran-
schlagen; Einnahmen sind nach Entstehungsgrund, Ausgaben nach Zwecken bestimmt
zu veranschlagen, der Zweck ist gegebenenfalls zu erlautern.

(5) Insbesondere zur Gewahrung von Darlehen sind Ubertragbare Haushaltsreste zu bil-

den. Diese sind auf 30 v. H. der jahrlichen Semesterbeitrage zu begrenzen und so anzu-
legen, dass die Liquiditat gewahrleistet ist.
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(6) UberplanmaBige und auBerplanméBige Ausgaben benétigen die Zustimmung einer
Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des Studierendenrats und sollen durch Einsparungen
bei anderen, mdglichst verwandten Ausgaben ausgeglichen werden.

(7) Die Entwurfe fur den Haushaltsplan und etwaige Nachtrage sind spatestens 14 Tage
vor Beschlussfassung in der Hochschule durch Aushang bekannt zu machen.

(8) Der Haushaltsplan und seine Nachtrage treten mit der Beschlussfassung und Geneh-
migung des Rektors in Kraft, friihestens jedoch mit Beginn des jeweiligen Haushaltsjah-
res. Sie werden in der Hochschule durch Aushang bekannt gemacht.

§ 6 Haushalt der Fachschaften
(1) Der Haushalt der Fachschaften wird im laufenden Haushaltsjahr vom Studierendenrat
aus dem Haushalt der Studierendenschaft festgelegt.

(2) Die Finanzen der Fachschaften verwaltet die Finanzreferentin bzw der Finanzreferent
des Studierendenrates.

§ 7 Rucklagen

Der Studierendenrat kann Riicklagen bilden. Die Summe der gebildeten Riicklagen sollte
10 v. H. des jahrlichen Beitragsaufkommens nicht Gberschreiten. Riicklagen sind verzins-
lich ohne die Mdglichkeit des Verlustes, bei Bedarf verfligbar und langstens fur ein Jahr
in Euro anzulegen.

§ 8 Darlehen an Studierende

(1) Jeder an der Technischen Universitat llmenau eingeschriebene Studierende kann, bei
Nachweis der Bedurftigkeit, zinslose Darlehen erhalten, die eine Gesamthdéhe von 600
Euro nicht tberschreiten sollen. In Fallen von kurzfristiger Bedurftigkeit kann im Einzelfall
und gegen Bulrgschaft vom Betrag abgewichen werden.

(2) Die Bedurftigkeit ist vom Antragsteller gegenuber dem Finanzreferenten bzw der Fi-
nanzreferentin darzulegen. Uber die Gewahrung des Darlehens entscheiden die Mitglie-
der des Studierendenrats in nichtéffentlicher Sitzung.

(3) Ein Rechtsanspruch auf die Gewahrung eines Darlehens besteht nicht.

(4) Die Laufzeit eines Darlehens darf sechs Monate nicht Gberschreiten. Die Riickzahlung
des Darlehens ist vertraglich zu regeln.

§ 9 Darlehen an Vereine

(1) Jede an der TU limenau registrierte studentische Organisation und studentische Ver-
einigung kann zur Erflllung der in § 73 Abs. 2 Nr. 2 bis 6 ThirHG genannten Aufgaben
zinslose Darlehen erhalten, die im Regelfall jeweils eine Gesamthéhe von 10.000 Euro
nicht Uberschreiten durfen. Ausnahmen sind schriftlich zu begriinden.
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(2) Die Notwendigkeit der Aufnahme des Darlehens ist vom Antragsteller in Absprache
mit der Finanzreferentin bzw. dem Finanzreferenten gegeniber dem Studierendenrat
darzulegen.

(3) Ein Rechtsanspruch auf die Gewahrung eines Darlehens besteht nicht.

(4) Nach Aufgabenerfillung sind gewahrte Darlehen unverziglich an den Studierenden-
rat zurlckzuzahlen. Einzelheiten werden vertraglich zwischen Studierendenrat und Dar-
lehensnehmer geregelt.

(5) Die Summe aller Darlehen an studentische Organisationen und Vereinigungen darf 20
v. H. der jahrlichen Semesterbeitrage nicht tGberschreiten.

§ 10 Kreditaufnahme, Eingehen von Gewahrleistungen und sonstigen
Kreditsicherheiten

(1) Der Studierendenrat darf keine Kredite aufnehmen.

(2) Burgschaften oder Verpflichtungen in Garantievertragen oder ahnliche Vertrage dur-
fen nicht Gbernommen werden.

§ 11 Zahlungsverkehr

(1) Zeichnungsberechtigt fur Konten und bei Auszahlungen, Einzahlungen und Umbu-
chungen Uber 70 Euro sind nur Mitglieder des Referats Finanzen. Es miissen immer zwei
Berechtigte unterschreiben.

(2) Zahlungen aus der Kasse und Uberweisungen von Konten werden nur dann vorge-
nommen, wenn es sich um Geschafte des taglichen Bedarfs handelt und diese im Haus-
haltsplan vorgesehen sind oder ein Beschluss des Studierendenrats dazu vorliegt.

(3) Alle Buchungen miussen durch Quittungen und Belege belegt werden. Quittungen
und Belege sind fortlaufend zu nummerieren, naheres regelt § 12 Abs. 1 bis 4
ThirStudFVO.

§ 12 Buchfiihrung, Kassenbuch und Monatsabschliisse

(1) Uber die Zahlungen ist in zeitlicher Reihenfolge Buch zu fiihren (Kassenbuch). Der
Nachweis der Zahlungen nach Titeln ist im Kassenbuch durch Bilden von Monatssummen
je Titel zu fuhren.

(2) Alle Zahlungen sind nach Haushaltsjahren getrennt und fir das Haushaltsjahr zu bu-
chen, in dem sie eingegangen oder geleistet worden sind.

(3) In das Kassenbuch sind alle Zahlungen, getrennt nach Einnahmen und Ausgaben,
taglich einzutragen. Naheres Regelt § 13 Abs. 4 ThirStudFVO.
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(4) Unrichtige Eintragungen im Kassenbuch sind zu streichen und unter neuer laufender
Nummer zu berichtigen.

(5) Der Kassenverantwortliche fiihrt das Kassenbuch. Sie bzw. er stellt monatlich anhand
des Kassenbuchs die Summe der Einnahmen und Ausgaben fest. Die Differenz zwischen
Einnahmen und Ausgaben ergeben den KassenSollbestand. Der KassenSollbestand soll
Monatlich mit dem Kassenlstbestand, der sich aus dem Guthaben der Girokonten und
dem Bargeldbestand aus der Bargeldkasse sowie unter Beriicksichtigung der Ricklagen
ergibt, abgestimmt werden.

(6) Unstimmigkeiten sind sofort aufzuklaren; dem Studierendenrat ist dartber ein
Sachstandsbericht vorzulegen.

§ 13 Konten und Bargeld

(1) Der Zahlungsverkehr zur Durchfiihrung der Haushaltsplane der Studierendenschaft
wird in der Regel Uber ein einziges Konto abgewickelt. Weitere Konten kénnen aus be-
sonderem Anlass auf Grund eines Beschlusses mit Zweidrittelmehrheit vom Studieren-
denrat er6ffnet und geschlossen werden.

(2) Es wird ein Bargeldkonto (Handkasse) gefiihrt. Das Barvermégen darf 300 Euro nicht
Uberschreiten.

§ 14 Finanzausschuss

(1) Der Finanzausschuss besteht aus drei Mitgliedern der Studierendenschaft, die vom
Studierendenrat mit einfacher Mehrheit zu Beginn des Haushaltsjahres flir die Dauer ei-
nes Haushaltsjahres gewahlt werden. Die Mitglieder des Finanzausschusses werden auf
Vorschlag des Studierendenrats gewahlt und dirfen keine stimmberechtigten Mitglieder
des Studierendenrats sein.

(2) Der Finanzausschuss ist arbeitsfahig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwe-
send sind.

(3) Die Aufgaben des Finanzausschusses sind die Prifung des aktuellen Jahresabschlus-
ses sowie regelmaBige Kassenpriufungen im laufenden Haushaltsjahr. Er gibt dem Fi-
nanzreferenten bzw. Finanzreferentin Empfehlungen beziiglich der Kassenfiihrung oder
des Jahresabschlusses.

§ 15 Jahresabschluss

(1) Der Haushaltsabschluss ist innerhalb von sechs Wochen nach Enden des Haushalts-
jahres von der Finanzreferentin bzw. vom Finanzreferenten zu erstellen und dem Studie-
rendenrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

(2) Die Form des JahresabschluBberichtes regelt §15 Abs. 2 ThirStudFVO.

(3) Die zu fuhrenden Bestandsnachweise des Sachvermodgens sind als Anlage dem Jah-
resabschluss anzufiigen.

31




Verkiindungsblatt der Technischen Universitat lmenau Nr. 86

(4) Rechtzeitig vor Ablauf der Amtsperiode des Studierendenrates ist fur das laufende
Haushaltsjahr unter Berlcksichtigung des Ergebnisses der letzten Kassenpriufung eine
Zwischenabrechnung zu erstellen und vom Studierendenrat zu beschlieBen.

§ 16 Rechnungspriifung
(1) Der Jahresabschluss kann vom Finanzausschuss des Studierendenrats und muss durch
die Hochschulverwaltung der Technischen Universitat imenau gepruft werden.

(2) Bei Rechnungslegung und Prifung ist nach § 16 ThirStudFVO zu verfahren.

(3) Der Thuringer Landesrechnungshof hat das Recht, die Haushalts und Wirtschaftspru-
fung der Studierendenschaft zu prifen.

§ 17 Entlastung

(1) Die Entlastung des Finanzreferenten bzw. der Finanzreferentin erteilt der Studieren-
denrat unter der Berlcksichtigung der Berichte der Hochschulverwaltung und des Fi-
nanzausschusses und der Stellungnahme der Finanzreferentin bzw des Finanzreferenten.

(2) Der Beschluss des Studierendenrates Uber die Entlastung bedarf der Genehmigung
durch den Rektor bzw. der Rektorin der TUllmenau. Der Beschluss ist mit dem Jahresab-
schluss sowie den Berichten von Hochschulverwaltung und Finanzausschuss und der
Stellungnahme der Finanzreferentin bzw. des Finanzreferenten unverziiglich vorzulegen.

§ 18 VerauBerungen von Vermdgensgegenstinden
Die VerauBerung von Vermogensgegenstanden des Studierendenrates erfolgt auf Be-
schluss des Studierendenrates.

§ 19 Aufbewahrungsbestimmungen
Alle Blicher, Belege und Vertrage sind sicher und geordnet 6 Jahre nach Genehmigung
der Entlastung aufzubewahren.

§ 20 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt nach der Genehmigung durch den Hochschulleiter am Tag nach der
Bekanntmachung im Verkliindungsblatt der TU limenau in Kraft. Gleichzeit tritt die bisher
geltende Finanzordnung auBer Kraft.

Imenau, 8. Marz 2011

gez. Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil.
Dr. h. c. Prof. h. c. Peter Scharff
Rektor

32




	Verkündungsblatt

